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Gesetz zur Anderung
des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze

Vom 8. Juli 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkindet wird:

Gesetz zur Anderung
des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze
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Artikel 1
Gesetz zur Anderung des Landesministergesetzes
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Das Landesministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1999 (GV. NRW. S.
218), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 2 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

«Die Urkunde fir die Ministerprasidentin oder den Ministerprasidenten wird von der Landtags-
prasidentin oder dem Landtagsprasidenten, die Urkunde flir die Ministerinnen und Minister von
der Ministerprasidentin oder dem Ministerprasidenten vollzogen.”

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Minister” durch die Wérter ,Ministerinnen und Minister" ersetzt.

2. Nach § 4 werden folgende §§ 4a bis 4c eingeflgt:
#§4a

(1) Mitglieder der Landesregierung, die beabsichtigen, innerhalb der ersten zwdlf Monate nach
ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Erwerbstatigkeit oder sonstige Beschaftigung auBerhalb
des offentlichen Dienstes aufzunehmen, haben dies der Landesregierung schriftlich anzuzeigen.
Satz 1 gilt fur ehemalige Mitglieder der Landesregierung entsprechend.

(2) Die Anzeigepflicht entsteht, sobald ein Mitglied oder ehemaliges Mitglied der Landesregie-
rung mit Vorbereitungen fir die Aufnahme einer Beschaftigung beginnt oder ihm eine Beschafti-
gung in Aussicht gestellt wird. Die Anzeige soll mindestens einen Monat vor Aufnahme der Tatig-
keit erfolgen. Wird die Frist nicht eingehalten, kann die Landesregierung die Aufnahme der Tatig-
keit bis zur Dauer von hdchstens einem Monat untersagen.

§4b

(1) Die Landesregierung kann die Erwerbstatigkeit oder sonstige Beschaftigung fir die Zeit der
ersten zwolf Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, so-
weit zu besorgen ist, dass durch die Beschaftigung 6ffentliche Interessen beeintrachtigt werden.
Von einer Beeintrachtigung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die angestrebte Beschafti-

gung

1. in Angelegenheiten oder Bereichen ausgelbt werden soll, in denen das ehemalige Mitglied der
Landesregierung wahrend der Amtszeit tatig war,

oder
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2. das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integritdt der Landesregierung beeintrachtigt werden
kann.

Die Untersagung ist zu begriinden.

(2) Die Landesregierung wird bei ihrer Entscheidung uber eine Untersagung von einem Gremium
beraten, das eine Empfehlung ausspricht. Die Aufgabe des Gremiums wird der fiir die Aufgaben
nach § 33 der Geschaftsordnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juni 2005 (MBI. NRW. S. 604) gebildeten Ministerehrenkommission
Ubertragen. Diese hat ihre Empfehlung zu begriinden. Sie gibt die Empfehlung nicht 6ffentlich
ab.

(3) Die Entscheidung ist unter Mitteilung der Empfehlung des Gremiums zu verdffentlichen.

§4c

Wird die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit oder sonstigen Beschaftigung nach § 4b Absatz 1 Satz
1 untersagt, so wird das Ubergangsgeld in Abweichung von § 10 Absatz 2 und 3 fiir die Dauer
der Untersagung in Hohe des Amtsgehalts und des Familienzuschlags gewahrt.”

3. § 5 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Buchstabe a, ¢, und d werden jeweils die Worter ,,des Ministerprasidenten” durch
die Worter ,der Ministerprasidentin oder des Ministerprasidenten” ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,Minister” durch die Worter ,Ministerinnen und Minister"” ersetzt.

4. § 7 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Buchstabe a wird wie folgt gedndert:

aaa) In Satz 1 werden die Worter ,der Ministerprasident” durch die Woérter ,,die Ministerprasiden-
tin oder der Ministerprasident” und das Wort ,Minister” durch die Worter ,Ministerinnen und Mi-
nister” ersetzt.
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bbb) In Satz 2 wird das Wort ,Landesbeamten” durch die Worter ,Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamten” ersetzt.

bb) In Buchstabe b werden die Worter ,den Beamten” durch die Woérter ,,den Beamtinnen oder
den Beamten” ersetzt.

cc) In Buchstabe ¢ werden die Worter ,der Ministerprasident” durch die Worter ,die Ministerpra-
sidentin oder der Ministerprasident” ersetzt.

dd) In Buchstabe d werden die Worter ,,den Landesbeamten” durch die Worter ,,den Landesbe-
amtinnen oder den Landesbeamten” ersetzt.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort ,Landesbesoldungsgesetzes” und dem Wort ,Landesbe-
amtengesetzes" jeweils die Worter ,vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310)" eingefligt.

5.In § 8 Absatz 3 werden die Worter ,vom Innenminister und von dem Finanzminister” durch die
Worter ,von dem fir Inneres zustandigen Ministerium und dem Finanzministerium” ersetzt.

6. In § 9 Absatz 2 werden die Worter ,fiir die Landesbeamten geltenden versorgungsrechtlichen”
durch die Worter ,,in Nordrhein-Westfalen geltenden beamtenversorgungsrechtlichen” ersetzt.

7. § 10 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 werden die Worter ,der Berechtigte” durch die Woérter ,die oder der Berechtigte”
ersetzt.

b) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort ,Fur" durch das Wort ,flir" ersetzt.

c) Folgender Absatz 5 wird angefligt:

,(5) Auf das Ubergangsgeld werden Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 66
Absatz 5 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) in der
jeweils geltenden Fassung angerechnet.”

8. § 11 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird das Wort ,finf" durch das Wort ,,zwei" ersetzt.
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
»(2) Ruhegehaltfahig ist die Amtszeit als Mitglied der Landesregierung und die Zeit nach Artikel
62 Absatz 3 der Landesverfassung.”

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Das Ruhegehalt betragt mindestens 9,566 Prozent des Amtsgehalts und des Familienzu-
schlags; es erhoht sich bis zu einer Amtszeit von zehn vollen Jahren um 4,783 Prozent fir jedes
Jahr und flr jedes weitere Jahr um 2,391 Prozent bis zu einem Hochstsatz von 71,75 Prozent.
Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstel-
le um eins zu erhéhen, wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern finf bis neun verbleiben wirde.
Zur Ermittlung der gesamten ruhegehaltfahigen Amtsjahre sind etwa anfallende Tage unter Be-
nutzung des Nenners dreihundertflinfundsechzig umzurechnen; die Satze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.”

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
.(4) Der Anspruch auf Ruhegehalt ruht bis zum Ende des Monats, in dem

1. die fur Landesbeamtinnen und -beamte geltende Regelaltersgrenze erreicht wird,
2. bei mindestens zehnjahriger Amtszeit bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres oder

3. das Ruhegehalt auf Antrag vorzeitig ab Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch genom-
men wird.

In den Fallen des Satzes 1 Nummer 3 vermindert sich das Ruhegehalt um 3,6 Prozent fiir jedes
Jahr, um das das ehemalige Mitglied der Landesregierung das Ruhegehalt vor Ende des Monats,
in dem es die fur Landesbeamtinnen und -beamte geltende Altersgrenze erreicht, vorzeitig in
Anspruch nimmt; das Ruhegehalt vermindert sich auch um 3,6 Prozent fir jedes Jahr, um das
das ehemalige Mitglied der Landesregierung im Falle des Satzes 1 Nummer 2 vor Erreichen des
62. Lebensjahres das Ruhegehalt vorzeitig in Anspruch nimmt. Die Minderung des Ruhegehalts
darf 14,4 Prozent nicht Gberschreiten. Der Anspruch ruht ferner bis zum Ende des Monats, fir
den die Landesregierung den Eintritt der Dienstunfahigkeit im Sinne des § 26 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBI. | S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung feststellt.”

9. In § 13 Absatz 1 werden die Wérter ,der fir Landesbeamte geltenden versorgungsrechtlichen”
durch die Worter ,der in Nordrhein-Westfalen geltenden beamtenversorgungsrechtlichen er-
setzt.
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10. § 15 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,Wird ein Beamter oder Richter” durch die Worter ,Wird eine Be-
amtin oder ein Beamter oder eine Richterin oder ein Richter” ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Im Fall einer Verletzung durch Unfall bleibt der Anspruch auf das Heilverfahren unberihrt.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Endet das Amtsverhaltnis als Mitglied der Landesregierung, so tritt die Beamtin oder der Be-
amte oder die Richterin oder der Richter, wenn sie oder er nicht weiter im jeweiligen Amt ver-
wendet wird, aus dem Beamten- beziehungsweise Richterdienstverhaltnis in den Ruhestand.”

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,Beamten” durch die Worter ,Beamtinnen und Beamten” ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worter ,Vertreter der Minister” durch die Woérter ,Vertreterinnen und
Vertreter der Ministerinnen und Minister” ersetzt.

11. § 16 wird wie folgt geandert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefligt:

.(2) Steht einem Mitglied der Landesregierung auf Grund eines friiheren Dienstverhaltnisses als
Beamtin oder Beamter oder Richterin oder Richter oder eines friiheren Amtsverhaltnisses als
Bundesministerin oder Bundesminister oder Landesministerin oder Landesminister ein Anspruch
auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltdhnliche Versorgung zu, so werden das Amtsgehalt oder
das Ubergangsgeld nur insoweit gezahlt, als sie das Ruhegehalt oder die ruhegehaltdhnliche
Versorgung Ubersteigen.”

12. § 17 wird wie folgt gefasst:

w817
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(1) Ein Anspruch auf Ruhegehalt nach diesem Gesetz ruht, soweit er zusammen mit Erwerbs-
oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 66 Absatz 5 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes die dem Versorgungsanspruch zu Grunde liegenden Amtsbezige Uberschreitet. Dies gilt
nur bis zum Erreichen der fir das jeweilige Mitglied der Landesregierung fiktiv zu ermittelnden
beamtenrechtlichen Regelaltersgrenze.

(2) Ein Anspruch auf Ruhegehalt nach diesem Gesetz ruht, soweit er zusammen mit einem An-
spruch auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltahnliche Versorgung auf Grund eines friheren
Amtsverhaltnisses als Bundesministerin oder Bundesminister oder Landesministerin oder Lan-
desminister, beamtenversorgungsrechtlichen Anspriichen und anderen Leistungen im Sinne des
§ 68 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 71,75 Prozent der dem Versorgungsanspruch zu
Grunde liegenden Amtsbezlige Uberschreitet.

(3) Erhalt ein friiheres Mitglied der Landesregierung 6ffentlich-rechtliche Alterssicherungen ne-
ben dem Ruhegehalt, bei denen die Zeit der Mitgliedschaft in der Landesregierung beriicksichtigt
wird, wird das Ruhegehalt um den Betrag gekiirzt, der aus der Berlicksichtigung dieser Zeiten im
anderen System entstanden ist.

(4) Versorgungsanspriiche nach diesem Gesetz ruhen neben der Entschadigung aus der Mit-
gliedschaft im Bundestag oder im Europaischen Parlament um 50 Prozent, héchstens jedoch um
50 Prozent der Entschadigung nach § 11 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBI. | S. 326) in der jeweils geltenden Fassung bezie-
hungsweise § 9 des Europaabgeordnetengesetzes vom 6. April 1979 (BGBI. | S. 413) in der je-
weils geltenden Fassung. Der ruhende Betrag darf jedoch den nach Anwendung von Anrech-
nungs-, Ruhens- oder sonstigen Kirzungsbestimmungen verbleibenden Betrag der Entschadi-
gung nicht Ubersteigen.

(5) Beim Zusammentreffen eines Anspruchs auf Ubergangsgeld und eines Anspruchs auf Ruhe-
gehalt aus dem Amtsverhaltnis werden die hoheren Bezlige gezahlt.

(6) Fur ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung oder seine Hinterbliebenen gilt § 69 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes einschlieBlich der dazu ergangenen Ubergangsvorschrif-
ten entsprechend.

(7) Die Absatze 1 bis 3 finden auf Hinterbliebene entsprechende Anwendung.”
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13. § 19 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

«(6) Auf die zum 16. Juli 2016 vorhandenen Versorgungsfalle findet vorbehaltlich besonderer Re-
gelungen dieses Gesetz in der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung Anwendung. Die Versor-
gungsanspriche der Mitglieder der Landesregierung, die am 16. Juli 2016 im Amt sind und ihrer
Hinterbliebenen richten sich nach der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung dieses Geset-
zes; binnen sechs Monaten nach Ende der Amtszeit kann auch Versorgung nach der geltenden
Fassung des Landesministergesetzes beantragt werden. Wird ein ehemaliges Mitglied der Lan-
desregierung nach dem 16. Juli 2016 erneut in ein Amtsverhaltnis berufen, kann es binnen sechs
Monaten nach Beendigung des Amtes Versorgunganspriiche auch nach der bis zum zu diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung dieses Gesetzes beantragen.”

14. § 20 wird aufgehoben.

2005

Artikel 2
Gesetz zur Anderung des Gesetzes iiber das Amt eines Parlamentarischen
Staatssekretars fiir besondere Regierungsaufgaben im Lande Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz Uber das Amt eines Parlamentarischen Staatssekretars fir besondere Regierungs-
aufgaben im Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Marz 1986 (GV. NRW. S. 109), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 498) gedndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

1. In § 7 werden die Worter ,8§§ 3, 4 und 15 bis 18" durch die Worter ,,§§ 3 bis 4 d und 15 bis 18"
ersetzt und nach dem Wort ,, anzuwenden” ein Semikolon und die Woérter ,§ 4 a Absatz 1des
Landesministergesetzes jedoch mit der MaBgabe, dass an die Stelle der Landesregierung das
zustandige Mitglied der Landesregierung tritt” eingeflgt.

2. § 9 Satz 2 wird aufgehoben.

20320
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Artikel 3
Gesetz zur Anderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) wird wie folgt ge-
andert:"

1. In der Inhaltslibersicht wird nach der Angabe zu § 93 folgende Angabe eingefligt:

,§ 93a Ubergangsvorschrift zur Anderung der Gleichstellung von Zeiten nach § 6 Absatz 4"

2. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 2 werden hinter dem Wort “Landesregierung,” die Worter ,soweit diese Zeit nicht
im Rahmen eines aus diesem Amtsverhaltnis zustehenden Anspruchs auf Ruhegehalt oder einer
ruhegehaltahnlichen Versorgung berticksichtigt wird und noch kein Ruhegehalt aus dem Amts-

verhaltnis gezahlt wird,” eingeflgt.

b) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch die Worter ,und diese Zeit nicht im Rahmen ei-
nes aus diesem Amtsverhaltnis zustehenden Anspruchs auf Ruhegehalt oder einer ruhegehalt-
ahnlichen Versorgung bericksichtigt wird und noch kein Ruhegehalt aus dem Amtsverhaltnis ge-
zahlt wird," ersetzt.

3. Nach § 69i wird folgender § 93a eingefligt:

»$ 93a
Ubergangsvorschrift zur Anderung der Gleichstellung von Zeiten nach § 6 Absatz 4

Auf die zum 16. Juli 2016 vorhandenen Versorgungsfalle ist § 6 Absatz 4 in der vor diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung anzuwenden.”

20020

Artikel 4
Gesetz zur Anderung des Korruptionsbekdmpfungsgesetzes
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In § 18 Absatz 1 des Korruptionsbekampfungsgesetzes vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005
S. 8), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 875) gean-
dert worden ist, werden die Worter ,ehemalige Mitglieder der Landesregierung sowie" gestri-
chen.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Disseldorf, den 8. Juli 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Fir die Ministerprasidentin
Der Minister
fur Inneres und Kommunales
zugleich in eigener Ressortzustandigkeit

Ralf Jager

(L.S.)

GV.NRW. 2016 S. 619

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2005-s8
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2013-s875
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s619

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Änderung des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze 


